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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des
Rindfleischetikettierungsgesetzes

A. Problem

Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April
1997 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von
Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeug-
nissen (ABl. EG Nr. L 117 S. 1) ist ein obligatorisches Etikettierungssystem für
Rindfleisch vorgesehen, das ab 1. Januar 2000 in allen Mitgliedstaaten verbind-
lich gilt. Mit Verordnung (EG) Nr. 2772/1999 des Rates vom 21. Dezember
1999 (ABl. EG Nr. L 334 S. 1) mit den allgemeinen Regeln für ein obligato-
risches Etikettierungssystem für Rindfleisch wurden zunächst allgemeine
Durchführungsvorschriften geschaffen, die bis zum 31. August 2000 gelten.
Zur Regelung der Durchführung der obligatorischen Etikettierung nach dem
31. August 2000 und zur Anpassung der Vorschriften über die fakultative Rind-
fleischetikettierung werden das Europäische Parlament und der Rat eine Ver-
ordnung zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung
von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeug-
nissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates erlas-
sen. Um die rechtzeitige Anpassung des Rindfleischetikettierungsgesetzes an
das geänderte EG-Rindfleischetikettierungsrecht sicherzustellen, muss das
Rindfleischetikettierungsgesetz entsprechend geändert werden.

B. Lösung

Das vorliegende Gesetz enthält die notwendigen Vorschriften, um die vorge-
nannte Zielsetzung zu erreichen.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine
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2. Vollzugsaufwand

Das Gesetz führt zu einer Ausdehnung der Überwachung durch die Länder und
Gemeinden. Die Höhe der finanziellen Auswirkungen dieser zusätzlichen
Überwachungstätigkeit auf die Haushalte der Länder und Gemeinden ist der-
zeit nicht quantifizierbar. Der zusätzliche Kontrollaufwand dürfte aber im Hin-
blick auf den Gesamtumfang der Überwachungstätigkeiten der zuständigen
Stellen die Haushalte der Länder und Gemeinden voraussichtlich nicht nen-
nenswert belasten.

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes kann der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit für die
Durchführung, einschließlich der Überwachung, von Informationskampagnen
über die Kennzeichnung von Rindfleisch übertragen werden. Im Falle der
Übertragung der Zuständigkeit entstehen der Bundesanstalt keine zusätzlichen
Verwaltungskosten zu Lasten des Bundeshaushalts, weil sie diese Tätigkeit be-
reits im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2071/98 wahrnimmt.

E. Sonstige Kosten

Für die von der Anwendung des Gesetzes Betroffenen entstehen keine Mehr-
kosten. Nachteilige Auswirkungen auf die Einzelpreise und das allgemeine
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 3 – Drucksache 14/3369

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Rindfleischetikettierungs-
gesetzes

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Rindfleischetikettierungsgesetz, das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I
S. 2489) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Dieses Gesetz dient der Durchführung der
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft über die Eti-
kettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnis-
sen.“

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „der Verordnung (EG) Nr. 820/97“ werden
durch die Worte „den Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft über die Etikettierung von Rindfleisch
und Rindfleischerzeugnissen“ ersetzt.

b) Die Worte „ , insbesondere im Sinne des Artikels 14
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 820/97,“ werden ge-
strichen.

3. § 3a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Soweit es für die Etikettierung von Rind-
fleisch und Rindfleischerzeugnissen und die damit im
Zusammenhang stehende Rückverfolgung der Her-
kunft eines Rindes erforderlich ist, ist jeder Marktbe-
teiligte, ausgenommen Verbraucher im Sinne des § 6
Abs. 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege-
setzes, berechtigt, Daten

1. nach den Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft im Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1, die
die Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern regeln,

2. nach der Viehverkehrsverordnung,

3. der Zuchtbescheinigung nach der Verordnung
über Zuchtorganisationen,

4. der Schlachttierkennzeichnung nach der Fleisch-
hygieneverordnung,

5. über die Einstufung von Schlachtkörpern in ge-
setzliche Handelsklassen nach der Verordnung
über gesetzliche Handelsklassen für Rindfleisch
sowie

6. nach der Rinder- und Schafprämien-Verordnung

zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.“

b) Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. für das Aufbringen oder zur Prüfung der auf ei-
nem Etikett nach den Rechtsakten der Europäi-

schen Gemeinschaft im Anwendungsbereich des
§ 1 Abs. 1 aufgeführten Angaben oder“.

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Rechtsverordnungen“

b) Folgender Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit den Bundesministerien für Ge-
sundheit, für Finanzen und für Wirtschaft und Tech-
nologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates, soweit dies zur Durchführung der
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft im An-
wendungsbereich des § 1 Abs. 1 erforderlich ist, Vor-
schriften zu erlassen

1. über die Rückverfolgbarkeit von Rindfleisch auf
eine Gruppe von Tieren und

2. über die Durchführung, einschließlich der Über-
wachung, von Informationskampagnen über die
Kennzeichnung von Rindfleisch und dabei die
Zuständigkeit auf die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung zu übertragen.“

c) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer einer unmittelbar gel-
tenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft im Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1
zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverordnung nach
Absatz 3 für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Strafvorschrift verweist.“

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 2“ durch
die Angabe „Absatz 1“ ersetzt.

6. In § 11 Abs. 2 Nr. 3 wird die Angabe „§§ 3, 3a Abs. 3
oder § 4 Abs. 6“ durch die Angabe „§§ 3, 3a Abs. 3 , § 4
Abs. 6 oder § 8 Abs. 1“ ersetzt.

Artikel 2

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten kann den Wortlaut des Rindfleischetikettie-
rungsgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Berlin, den 16. Mai  2000

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Gründe für die Gesetzgebung

Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Ra-
tes vom 21. April 1997 zur Einführung eines Systems zur
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen
(ABl. Nr. L 117 S. 1) ist ein obligatorisches Etikettierungs-
system für Rindfleisch einzuführen, das ab 1. Januar 2000 in
allen Mitgliedstaaten verbindlich gilt. Mit Verordnung (EG)
Nr. 2772/1999 des Rates vom 21. Dezember 1999 mit den
allgemeinen Regeln für ein obligatorisches Etikettierungs-
system für Rindfleisch wurden zunächst allgemeine Durch-
führungsvorschriften geschaffen, die bis zum 31. August
2000 gelten. Zur Regelung der Durchführung der obligatori-
schen Etikettierung nach dem 31. August 2000 und zur An-
passung der Vorschriften über die fakultative Rindfleischeti-
kettierung werden das Europäische Parlament und der Rat
eine Verordnung zur Einführung eines Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern und über die Eti-
kettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen so-
wie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des
Rates erlassen. Um die rechtzeitige Anpassung des Rind-
fleischetikettierungsgesetzes an das geänderte EG-Rind-
fleischetikettierungsrecht sicherzustellen, muss das Rind-
fleischetikettierungsgesetz entsprechend geändert werden.

II. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Ände-
rungsgesetz ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1, 11 und
17 des Grundgesetzes. Eine bundesgesetzliche Regelung ist
zur Wahrung der bundeseinheitlichen Etikettierung von
Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen im gesamtstaatli-
chen Interesse notwendig.

III. Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes

Der neu gefasste § 1 Abs. 1 erweitert den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes auf die Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft über die Etikettierung von Rindfleisch und
Rindfleischerzeugnissen. Der bisherige Anwendungsbe-
reich des Gesetzes wird um den Bereich der obligatorischen
Etikettierung erweitert. Dies führt zu einer Ausdehnung des
Verwaltungsverfahrens zur Überwachung durch die Länder
in der Weise, dass andere als die bisher von den zuständigen
Stellen wahrzunehmenden Maßnahmen zur Kontrolle der
Einhaltung der rechtlichen Anforderungen an die Etikettie-
rung durchzuführen sind. § 1 Abs. 1 bedarf deshalb nach
Artikel 84 Abs. 1 Grundgesetz der Zustimmung des Bun-
desrates.

IV. Kosten der öffentlichen Haushalte

Es ist nicht zu ersehen, dass durch das Gesetz für die öffent-
lichen Haushalte Mehrkosten (ohne Vollzugsaufwand) ent-
stehen werden.

Das Gesetz führt zu einer Ausdehnung der Überwachung
durch die Länder und Gemeinden. Die Höhe der finanziel-
len Auswirkungen dieser zusätzlichen Überwachungstätig-
keit auf die Haushalte der Länder und Gemeinden ist derzeit
nicht quantifizierbar. Der zusätzliche Kontrollaufwand
dürfte aber im Hinblick auf den Gesamtumfang der Über-
wachungstätigkeiten der zuständigen Stellen die Haushalte
der Länder und Gemeinden voraussichtlich nicht nennens-
wert belasten.

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes kann der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung durch Rechtsverord-
nung die Zuständigkeit für die Durchführung, einschließlich
der Überwachung, von Informationskampagnen über die
Kennzeichnung von Rindfleisch übertragen werden. Im
Falle der Übertragung der Zuständigkeit entstehen der Bun-
desanstalt keine zusätzlichen Verwaltungskosten zu Lasten
des Bundeshaushalts, weil sie diese Tätigkeit bereits im
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2071/98 wahrnimmt (vgl.
Abschnitt B. Artikel 1 zu Nummer 4 der Gesetzesbegrün-
dung).

V. Sonstige Kosten

Für die von der Anwendung des Gesetzes Betroffenen ent-
stehen keine Mehrkosten. Nachteilige Auswirkungen auf
die Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbeson-
dere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Zur Regelung der Durchführung der obligatorischen Eti-
kettierung nach dem 31. August 2000 und zur Anpassung
der Vorschriften der fakultativen Rindfleischetikettierung
werden das Europäische Parlament und der Rat eine Ver-
ordnung zur Einführung eines Systems der Kennzeichnung
und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung
von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen erlassen. Zu-
gleich wird die Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom
21. April 1997 zur Durchführung eines Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern und über die Eti-
kettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen
(ABl. EG Nr. L 117 S. 1) aufgehoben. Die Bestimmung des
Anwendungsbereichs des Rindfleischetikettierungsgesetzes
auf die Verordnung (EG) Nr. 820/97 ist deshalb zu ersetzen
durch den Anwendungsbereich auf die Durchführung der
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft über die Etiket-
tierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeänderungen zu Nummer 1.

Zu Nummer 3

Alle Marktbeteiligte müssen im Rahmen der obligatori-
schen Rindfleischetikettierung Daten zur Rückverfolgbar-
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keit von Rindfleisch erheben, nutzen und verarbeiten. Der
bisher von § 3 Abs. 1 Satz 1 betroffene Personenkreis ist
deshalb entsprechend zu erweitern. Verbraucher sind zur
Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von Daten nach § 3
Abs. 1 Satz 1 nicht berechtigt, weil sie am Prozess der Eti-
kettierung von Rindfleisch nicht beteiligt sind. Bei der
Neufassung von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 handelt es
sich um redaktionelle Änderungen, die aus Nummer 1 fol-
gen.

Zu Nummer 4

Die Europäische Kommission kann nach dem zukünftigen
Rindfleischetikettierungsrecht Vorschriften über die Größe
von Tiergruppen erlassen, auf die Rindfleisch rückverfolg-
bar sein muss. Zur Anwendung dieser Vorschriften kann der
Erlass einer Rechtsverordnung durch das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erforder-
lich sein.

Nach der Verordnung (EG) Nr. 2071/98 des Rates vom
28. September 1998 über Informationskampagnen über die
Kennzeichnung von Rindfleisch (ABl. EG Nr. L 265 S. 2)
werden Maßnahmen zur Unterrichtung der Verbraucher
über die Rindfleischetikettierung durchgeführt. Zur Durch-
führung dieser EG-Verordnung wurde vom Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Verord-
nung über die Zuständigkeit und die Überwachung bei
Informationskampagnen über die Rindfleischetikettierung
vom 28. April 1999 (BGBl. I S. 805) erlassen, die die Bun-
desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung als zuständige
Behörde bestimmt. Rechtsgrundlage für diese Verordnung
ist das Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Markt-
organisationen in der Fassung der Bekanntmachung vom
20. September 1995 (BGBl. I S. 1146). Da der Anwen-

dungsbereich des Rindfleischetikettierungsgesetzes auf
Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft über die Etikettierung von Rindfleisch und Rind-
fleischerzeugnissen ausgedehnt werden soll, sollen auf
Grund dieses Gesetzes Rechtsvorschriften zur Durchführung
von Informationskampagnen über die Kennzeichnung von
Rindfleisch erlassen und auch hier der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung übertragen werden können.

Zu Nummer 5

Die Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft über die
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen
sehen in einzelnen Bereichen der Etikettierung nicht das
Vorliegen von staatlich genehmigten Etikettierungssyste-
men vor. Entsprechend ist der Straftatbestand des § 10 an-
zupassen.

Zu Nummer 6

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 4.

Zu Artikel 2

Angesichts der bisherigen Änderungen erscheint es gebo-
ten, den Wortlaut des Rindfleischetikettierungsgesetzes in
der geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt zu
machen.

Zu Artikel 3

Im Hinblick auf die anzuwendenden Rechtsakte der Europä-
ischen Gemeinschaft über die Etikettierung von Rindfleisch
und Rindfleischerzeugnissen soll das Gesetz so bald wie
möglich in Kraft treten.
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